
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto:

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto: 

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: Off
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 18.07.2023
	Beschlussvorlage: Das Einfamilienhaus soll zu einem Zweifamilienhaus umgebaut werden. Dazu wird die Treppe zwischen EG und OG entfernt und im EG an der Nordostseite ein eingeschossiger Anbau mit darüberliegender Dachterrasse errichtet. Die Grundfläche des Anbaus (ca. 30 m²) ist etwas größer als die dortige, vorhandene Terrasse. Insofern hält sich die Neuversiegelung in Grenzen. Aus Sicht der unteren Wasserbehörde stellt sich die Niederschlagswasserentsorgung über den vorhandenen Sickerschacht als gesichert dar. Die sonstige Erschließung ist ebenfalls mit dem Bestand gesichert.Aufgrund der zweiten Wohneinheit soll ein dritter Pkw-Stellplatz errichtet werden. Ein weiterer sollte gefordert werden, der Platz dafür ist vorhanden.Das Gebäude ist vom öffentlichen Bereich aus (An der Kirche) kaum zu sehen - lediglich die Südwestfassade. Diese ändert sich nur dahingehend, dass die jetzige Eingangstür zugesetzt wird, da der neue Eingang von Nordosten erfolgt. Der Anbau und die Dachterrasse sind von der Straße aus überhaupt nicht zu sehen.Der Ortschaftsrat Dreiskau-Muckern muss noch angehört werden.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 24.07.2023
	Beschlussnummer: TA-2023-046
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Bauantrag für das Grundstück An der Kirche 43a, Fl.-St. 235/5 der Gemarkung Dreiskau - Um- und Anbau Wohnhaus - vorbehaltlich der Zustimmung des Ortschaftsrates Dreiskau-Muckern - zuzustimmen und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Schneider]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Bauantrag für das Grundstück An der Kirche 34a, Fl.-St. 235/5 der Gemarkung Dreiskau, Um- und Anbau Wohnhaus
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Kostenstellen-/Kostenträgernummer: 


